
 

 
 
   
  
  
  
 

Ein Todesfall - was nun? 
 
 

Was ist unmittelbar nach einem Todesfall zu tun? 
 
Tod zu Hause infolge Krankheit 
- Arzt benachrichtigen 
- Bei Abwesenheit des Hausarztes Notfallarzt benachrichtigen 
- Einsargung und Überführung zum Friedhof organisieren 
 
Tod infolge eines Unfalls 
- Polizei benachrichtigen (die Polizei muss nicht nur bei Verkehrsunfällen, sondern 

auch bei Arbeits-, Haushalts- oder sonstigen Unfällen beigezogen werden). 
 
Tod im Spital oder Heim 
- Spital- bzw. Heimbehörde erledigen die hier erwähnten Formalitäten 
 
Pfarramt benachrichtigen 
Folgende Daten und Zeiten müssen abgemacht werden: 
- evtl. Sterbegebet 
- Beisetzung 
 - katholisch: Dienstag, Donnerstag und Samstag, jeweils 09.30 Uhr 
 - reformiert: Nach Absprache mit dem reformierten Pfarramt 
- 2. Gedächtnis 
 
Angehörige orientieren 
 
 

Der Weg zum Bestattungsamt 
 
Ein Todesfall ist innerhalb von 2 Tagen dem Bestattungsamt der Gemeinde Menzin-
gen zu melden. Wir empfehlen Ihnen jedoch, einen Todesfall raschmöglichst anzuzei-
gen. Folgende Unterlagen sind mitzubringen: 
- Ärztliche Todesbescheinigung 
- Familienbüchlein (wenn vorhanden) 
- Testament bzw. Ehe- oder Erbvertrag (wenn vorhanden) 
- Ausländerinnen und Ausländer haben - falls kein Familienbüchlein vorliegt - Ehe-

schein oder Geburtsschein sowie Pass der verstorbenen Person mitzubringen 
 
Das Bestattungsamt übernimmt die Organisation der Bestattung. Es müssen 
folgende Fragen geklärt werden: 
- Art der Bestattung (Erdbestattung / Kremation) 
- Art des Grabes  

- Reihengrab  
- Urnengrab  
- Urnennische (Für die Plattenanschrift sind die Angehörigen selbst verantwortlich) 
- Urnenhaingrab (Eine beschriftete Grabplatte ist Pflicht. Diese kann durch die An-

gehörigen beliebig bestellt werden) 
- Gemeinschaftsgrab (anonym oder mit Namensbeschriftung durch die Sicher-

heitsabteilung) 
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Todesanzeigen und Leidzirkulare 
Die Veröffentlichung des Todesfalls (Todesanzeige in der Tagespresse oder Versand 
von Leidzirkularen) ist den Angehörigen persönlich überlassen. Das Bestattungsamt ist 
lediglich für die amtliche Publikation zuständig. 
 
Für Todesanzeigen in alle Haushaltungen können Sie bei der Post die notwendige An-
zahl Exemplare anfragen: derzeit: 
 
Menzingen: 1'285 Edlibach: 376 Finstersee 138  Neuägeri: 30 
 
 
Durch die Angehörigen nach der Bestattung zu erledigen 
- Briefkasten am Katafalk leeren 
- Danksagungskarten verschicken 
- Mitteilungen an Arbeitgeber, Wohnungsvermieter, Versicherungen, Krankenkasse, 

Post, Bank, Vereine, Militär, Zivilschutz etc. 
- Laufende Verträge kündigen 
 
 

Wichtige Telefonnummern in der Gemeinde Menzingen 
 
 
Ärzte: Dr. med. Markus Giger 041 757 20 20 
 Dr. med. Peter Beck 041 755 28 22 
 Dr. med. Renate Grossmann 041 757 10 80 
 
Kath. Pfarramt: Martin Gadient, Gemeindeleiter 041 757 00 80 
 
Ref. Pfarramt: Christoph+Barbara Baumann-Schwab, 
 Pfarrer   041 756 06 16
  
 
Bestattungsamt: Ruth Schäfer 041 757 22 09 
Wochenende/Feiertage:  Peter Bugmann privat 041 755 17 28 
 
Sargmagazin: H + P Barmet, Schreinerei 041 755 17 33 
 Hans Barmet privat 041 755 20 24 
 Peter Barmet privat 041 755 17 01 
 oder Firma Ihrer Wahl 
 
Druckerei: Strafanstalt Bostadel, Menzingen 041 757 19 38 
 M. Letter, Oberägeri 041 750 11 38 
 Fromyprint AG, Unterägeri 041 752 06 52 
 oder Firma Ihrer Wahl 
 
Gärtnerei: Peter Staub, Oberägeri 041 750 15 38 
  oder Firma Ihrer Wahl 
 
 
 
 
Menzingen, im Januar 2012 


